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Baden .
« Karlsruhe . 81ste öffentliche Sitzung der 2ten Kammer vom 2 . Mai . ( Schl .)

Abgeord . v . Rottcck : Man möge doch nicht die dem Land durch die Zehnt¬

ablösung erwiesene Wohlthat dadurch verkümmern , daß man sich weigere , an

dem Gesetze dasjenige zu verbessern , was sich als unhaltbar zeige , dessen Hei¬

lung keine Schwierigkeiten habe und die Rechte Niemandes verletze . DerHr .

Finanzminister habe bemerkt , es sey den Zehntpflichtigen durch die Bestimmun¬

gen des Gesetzes über die Verzinsung des Ablösungskapitals kein Unrecht ge¬
schehen , und geglaubt , die Kommission würde anders gesprochen haben , wenn
der Zinsfuß nicht gesunken , sondern gestiegen wäre . Das Letztere sey ganz
natürlich , denn in diesem Falle würde keine Beeinträchtigung der Zehntpstich -

tigcn vorliegen , und mit ihr auch der Grund Wegfällen , auf eine Heilung an¬

zutragen . Allein selbst jene Steigerung deS Zinsfußes auf 6 Proz . als wirklich
angenommen , würden die Zehntherren doch nur dann benachtheiligt seyn , wenn

sie die Ausgleichung verzögerten . Der Hr . Finanzmin . habe gesagt , den Pflich¬
tigen widerfahre kein Unrecht , wenn sie bis zu völliger Erledigung des Ablö -

sungsgeschästS die 5prozentige Rente fortzahlcn müßten . Dagegen sey zu be¬
merken , daß andererseits das Gesetz ihnen das Recht verleihe , frei von ihrer
Schuld zu werden durch Zahlung des Kapitals , und die Wohlthat des Gesetzes
werde ihnen verkümmert , indem sie ohne ihre Schuld an der Abtragung des
zu verzinsenden Kapitals gehindert würden . Das Compelle , was man darin
finde , daß sich die Erlaubniß zur Abtragung des Ablösungskapitals an die
Vereinbarung über das Lastcnkapital knüpfe , sey ein schlechtes Compelle ; es
sey diese Bestimmung in der Thal vielmehr ein Motiv zur Verzögerung des
Endabschlusses des Vertrags ; denn der Zehntherr habe kein Interesse dabei ,
dieses Resultat herbeizuführen , da ja der Bezug der 5 Proz . Renten ihm sicher
sey , und dem Zehntpflichtigen stünden nicht die geringsten Mittel zu Gebote ,
die Vereinbarung über die Berechnung des Lastenkapitals schneller zum Ziele
zu führen . So viel habe er bemerken wollen zur Widerlegung des Hrn . Fi -
nanzministerö ; was nun die Motive , aus welchen er die Anträge der Komm ,
unterstütze , betreffe , so seyen sie in der Kürze folgende . Die Zehntablösung sey
nichts Anderes , als eine Verwandlung des Zehntens in ein Kapital ; ob auf
dem Zehnten noch andere Lasten ruhten , sey für den Zchntpflichtigcn gleichgül¬
tig ; eS gebe nur Zchntherren und Zehntpflichtige in diesem AblösungSverhält -
niß ; staiuire man noch einem Andern , dem Lastcnberechtigten , einen Einfluß
aus die Vollendung des Opcrats , so käme , da dieses dreifache Verhältniß nicht
überall flattfiudc , eine Ungleichheit der Behandlung heraus , indem dann ein
Theil der Zchntpflichtigen besser daran wäre , als der andere ; solche Klassifika¬
tionen aber fl>^ nicht zu machen . Unter den Rechten , die die Zchntpflichtigen
erhalten hätte » , sey das sehr kostbare , daß ihnen zugesagt sey , aus der Zehnt -
schuldentilguugy ^ ^ zu 3

'°/ , Pro ; , auszunehmen ; nun aber erhielten
sie diese — nicht eher , bis die Lastenberechnung geschlossen sey ; diejcni -

gsfl also , oeu „ Zehnthcrren keine Baulast hätten , würden eher in den Genuß

dieser eintrcten , als andere . Ein ferneres Unrecht sey , daß der

Staat das Fünftel , ^ er beizuschießen habe , nur mit 4 Pro ; , verzinse , wäh¬

rend die Pflichtigen den Zehntherren 5 Proz . zahlen müßten . Ein Grund ,
die Heimzal lang des Ablösungskapitals abhängig zu machen von dem Abschluß

über das Lastcnkapital sey höchstens dann vorhanden , wenn Zehntpflichtigc und

Lastcnberccbtigte dieselben seyen . Das sey aber der allerscltenste Fall . Eine

Rücksicht aus das allgemeine Wohl finde ferner auch nicht statt ; die Sicher¬

stellung der Lastcnberechtigten aber , wenn überhaupt ihre Sicherheit gefährdet

wäre , lasse sich auf andere Weise bewirken . Es sey überhaupt erst in neuerer

Zeit die Heimzahlung der Ablösungskapitalicn an jene lästige Bedingung ge¬

knüpft worden ; im Anfänge habe man nicht so strenge darauf gehalten ; er

kenne die Gründe nicht , auö welchen man jetzt strenger verfahre . Ueberhaupt
aber höre er mit Betrübniß , daß seil einiger Zeit sich eine weit größere Härte
in Behandlung der Zehntpflichtigen bcmcrklich mache , sowohl bei den Kirchen¬

sektionen , als bei den Grundhcrrcn und selbst der Hosdomänenkammcr , welche

letztere doch früher wegen ihrer Billigkeit allgemein beliebt gewesen sey . Es

habe sich ferner bei Behandlung des Zchntablösnngsgcschäfts eine völlige Be -

qriffSvermischung Ungesunden ; die Behörden weigerten sich hie und da , die

Rechnungen der srühern Zeit auözuliefern , und wollten Berechnungen über den

möglichen künftigen Ertrag als Norm für Festsetzung des Ablösungökapitals

ausgestellt wissen . Hier seyen zwei Fälle möglich : entweder fehlten die Rech¬

nungen wirklich , wie z . B . bei Pfarreien leicht Vorkommen möge , dann sey aber

nicht ein möglicher zukünftiger Ertrag zum Grund zu legen , sondern es müsse
von den Schätzern bestimmt werden , nach Analogie ähnlicher Verhältnisse , was

wohl der Ertrag in den verflossenen Normaljahren gewesen seyn möge ; hier

habe man wenigstens einigen Grund und Boden der Berechnung , während
die Möglichkeitsberechnung künftigen Ertrags ein bloßes willkührliches Resultat

gebe . Aber es sey auch zweitens der Fall , daß der Zehnthcrr wirklich vorhan¬
dene Rechnungen auszuliesern sich weigere und auf Abschätzung des möglichen
Ertrags der Grundstücke kompromittire . Das sey nun ganz ungesetzlich , denn

wenn Rechnungen vorhanden seyen , so müßten sie vorgelegt werden . Schließ¬
lich wiederhole er , daß er die Anträge der Kommission unterstütze . Finanz -

minister v . Böckh : Nur mit schmerzlichen Empfindungen höre er solche harte
Vorwürfe gegen ein Gesetz , an dessen Zustandekommen so viele scharfsinnige
und geistreiche Männer mit ausdauerndem Flciße gearbeitet hätten ; er könne

solche Urtheile nur bedenklich finden , und wünsche , daß sie nicht an andern
Orten wiederholt würden Was der Abg . v . Rottcck in Bezug aus die Ver¬

schiedenheit der Zchntpflichtigen sage , sey bereits im Jahre 1833 bekannt ge¬
wesen . Man sage , die Zehntbcrechtigten hätten kein Interesse , einen Endab¬

schluß des Zehntablösungsvertrags herbeizuführen ; dagegen bemerke er , daß
die Zehntpflichtigen ein solches hätten , und zugleich ein Recht , die Lastenablö¬
sung zu veranlassen , indem sie bei Amt die Anzeige machten . Was die Vor¬
würfe betreffe , die der Abg . v . Rotteck am Schluß seiner Rede dem Vollzug
des Zehntgcsetzcs gemacht , so seyen die Gerichte da , um solche Beschwerden
zu erledigen . In Bezug auf die Staatözchnten widerspreche er sie. Daß
Fälle vorgekommen seyen , wo die Kapitalzahlung vor Abschluß der Lasten¬
berechnung angenommen worden sey , sey allerdings wahr , aber das Finanz¬
ministerium habe dafür gesorgt , daß cs nicht mehr geschehen sey , als es Kunde
davon erhalten ; das Gesetz müsse unter allen Umständen respektirt werden .

Martin äußert , er müsse dasjenige , was der Abg . v . Rotteck in Bezug auf die
großen Schwierigkeiten , welche die Domänenbehörden gegen die Zehntablösung
in der neueren Zeit erhöben , gesagt habe , vollkommen bestätigen . Es seyen
nicht nur einzelne Gemeinden , denen man solche Hindernisse in den Weg lege ,
wie der Hr . Finanzmiuister geäussert habe , sondern es seyen ganze Bezirke , wo
diese Klagen gehört würden ; es sey aber auch derjenige Weg bereits empfohlen
worden , welcher hier als der richtige bezeichnet worden sey, nämlich derjenige der
Beschwerde an das Finanzministerium , daher er sich für jetzt jeder weiteren
Bemerkung über die Sache enthalte . Müller beklagt , daß den Pflichtigen nicht
zu Theil werde , was sie allein wollten und das Gesetz ihnen gebe , und hebt
hervor , wie unrecht es sey , daß der Staat nur 4 Prozent von seinem Beitrag
gebe , während oie Pflichtherrcn den Zchntherren 5 geben müßten . Abg . Bekk :
Vor Allem müsse er bemerken , daß die Kommission weit entfernt sey , über das
Zchntgesetz einen allgemeinen Tadel aussprechen zu wollen ; was sie verlange ,
sey nichts , als eine Ergänzung einer einzelnen mangelhaften Bestimmung , eine
Ergänzung , die der 8 - 37 des Zehntgcsetzcs selbst schon angedeutet habe . Wie
es jetzt aber sey , stehe es rein in der Willkühr des Zchntberechtigten , auf einige
Zeiten hinaus den Abschluß eines endgültigen Lastenberechnnngsvertragö zu
hindern und so die Pflichtigen nie von der Zahlung der 5piozent . Rente frei
werden zu lassen . In Betreff der Verpflichtung , daS Ablösnngökapital mit
nicht weniger als 5 Proz . zu verzinsen , trete er ganz den Ansichten dcö Hrn .
Finanzministers bei ; jede Beschwerde gegen diesen Thcil dcö Gesetzes sey eine

ungerechte ; dahin gehe aber auch die Beschwerde nicht , sondern dahin , daß vor
Abschluß des Lastenberechnungsvertragö die Heimzahlung des Ablösungökapitals
nicht gestattet werde . Diese Bestimmung sey nun allerdings zum positiven
Recht geworden und so lange dies bestehe , müsse sie vollzogen werden ; aber
damit sey nicht gesagt , daß sie , wenn sie im Vollzug als mangelhaft und stö¬
rend sich zeige , nicht auf gesetzlichem Wege geändert werden dürfe . Aber selbst
die Analogie der Zivilgesetzgebung spreche für die Anträge der Kommission .
Gesetzt , es sey einer in eine Erbmasse , in die zwei sich zu theilen hätten , ein
Kapital schuldig ; diese Beiden könnten über die Erbtheilung nicht einig werden ,
so daß der Schuldner nicht wisse , wem er sein Kapital schulde ; er aber sey be¬
reit , es abzuzahlen , da werde niemand verlangen , er solle sein Kapital noch so
10 lange sortverzinsen , bis Jene sich vereinigt hätten . Das Zchntgesetz bestimme
hier nun anders , und zwar zum großen Nachthcil der Pflichtigen ; gehe ans
dieser Bestimmung die Möglichkeit hervor , den Pflichtigen nie zur Abzah¬
lung des Kapitals gelangen zu lassen , so sey dies offenbar gegen den Geist des
Gesetzes , das nicht ein Zehntfirirungs - , sondern ein Zehntablösungögrsetz
sey . Eine solche Möglichkeit aber dürfe nicht eristiren ; es frage sich nur , wo¬
durch sie zu beseitigen sey. Der Hr . Finauzministcr habe bemerkt , daß in der
angefochtenen Bestimmung des Gesetzes die Pflichtigen eine Kompclle hätten ,
das Zustandekommen eines LastenberechnungsvcrtragS möglichst zu beschleuni¬
gen ; er aber sey der Meinung , daß dieses Kompelle Denjenigen zugeschoben
werden müsse , die die Macht hätten , die Ablösung zu hindern , da der Pflich¬
tige nichts Wesentliches thun könne , die Sache zu fördern . Die Nro . 10 . u .
11 enthielten nun Bestimmungen in diesem Sinne , und wenn er auch einräu -
mcn könne , daß sie in der ersten Kammer vielleicht beanstandet werden möchten ,
so könne er sich doch dies nur dann denken , wenn sie allein da stünden , nicht auch
die Nro . >2 , durch welche alle Beeinträchtigung der Berechtigten , die man in
10 u . 11 finden könne , vollkommen beseitigt werde . Die Kommission verlange ,
cs solle ein Jahr lang eingehalten werden mit allem Verfahren , um den Zehnt -

pflichtigen und Lastenberechtigten Zeit zu lassen , sich zu vereinigen ; erst nach
Vcrfluß dieser Frist solle dann ein Kompelle cintrcten für den , der den bösen Wille

habe . Der Redner erläutert näher die Kommissionsanträge und bemerkt , daß
sie durchaus in Harmonie mit der übrigen Zivilgesetzgebung seyen , die , ohne
die abweichenden Bestimmungen des Zehntgcsetzcs , in streitigen Fällen nach
diesen Normen gewiß entscheiden werde . Finanzmin . v . Rotteck : Wo es natürlich
ein spezielles Gesetz giebt , kann die Analogie dcsallgem . Gesetzes nicht angewcndct
werden . Die ganze Argumentation des Hru . Berichterstatters beruht auf dem
Satze , daß die Zehntberechtigten und Lastenberechtigtcn die Zchntablösung ganz
vereiteln könnten , und dieser Satz ist unrichtig . Die §8 - 57 , 58 , 59 deS Zehnt¬
gesetzes haben dafür gesorgt , daß diese Möglichkeit nicht cintrete . Damit fallen
dann auch alle Anträge weg , die auf jene Argumentation gebaut sind . Der
Berichterstatter Bekk : dem sey nicht so , jene 88 - des Zehntgesctzeö gäben den
Pflichtigen die Möglichkeit nicht , eine Endentscheidung herbeizuführen ; denn sie
wären gar nicht in der Lage , einen Prozeß beschleunigen zu können , an dem sie
keinen Theil hätten , wenn z . B . Zchntbcrcchtigte und Lastenbcrcchtigte unter
sich nicht eins werden könnten . Der Minister des Auswärtigen , Frhr . v .
Blittersdorf : Die Verfassungöurkunde erlaubt die Ablösung der Grundrenten »
nur unter der Bedingung vollen Ersatzes ; die 5prozentige Verzinsung des
Ablösungskapitals ist daher lediglich ein Acguivalent der Grundrenten ; ohne
die Beendigung des Uebcreinkommcns über das .Lastenkapital ist das ganze
Geschäft nicht vollendet , und dies ist nur als ein Einziges zu betrachten . Der
Berichterstatter Bekk : Das Ablösnngskapital besteht ans dem Zehntkapital , nicht
aus dem Lastenkapital , was für sich zu berechnen ist . Die Nro . 12 sichert vor
jeder Benachtheiligung der Berechtigten . D . Minist , des Auswärtig . : Nach
dieser Nr . 12 könne der Lastenbcrcchtigte fordern , was er wolle ; er könne ein
Lastenkapital fordern , was dem Ablösungskapital ganz gleich komme , und da¬
durch der Zehntberechtigte auf Nichts reduzirt werden in seinem Einkommen ,
das sey doch eine schreiende Ungerechtigkeit . Geh . Referend . Negenaner giebt
eine gleiche Erklärung ab . Tie Kommission erkläre , weiter nichts zu wollen ,
als eine Ergänzung des Zehntablösungögesetzes ; er aber könne nichts im Ge¬
setze finden , was eine solche Ergänzung motivire . Man stelle den Satz auf ,
die Ablösung könne ins Unendliche verzögert werden und es liege im Interesse
des Zehntherrn dieses Resultat zu erzielen , um sich recht lange im Genuß der
5proz . Zinsen ans dem Ablösungskapital zu erhalten . Bei näherer Erwägung
der Sache werde man aber wohl Ansehen , daß der Zehntherr , welcher sein In¬
teresse verstehe , es nicht in der Verzögerung der Ablösung suchen , noch weniger
finden werde . Denn er könne ja nicht frei über das Kapital disponiren , so
lange das ganze Operat der Zehntablösung nicht beendigt sey . Die Zehntab¬
lösung habe Verzögerung im Vollzug erfahren , allerdings ; aber die Schuld
liege nicht in den Personen , sondern in der Sache selbst und ihren Schwierig -
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leiten . Die Verzögerung liege nicht im Geist des Gesetzes , sage man ; aller¬

dings nicht ; aber der deshalb angesochtene Paragraph sey durch beide Kam¬
mern gegangen , und ohne ihn würde gewiß das Zehntgesetz nicht von beiden
Kammern angenommen worden seyn . Staatsrath Frhr . v . Rüdt : Der Abg .
v . Rotteck habe die kirchlichen Behörden in Bezug aus das Zehntablösungs¬
geschäft hart getadelt , aber nicht mit Recht . Die Behörden seyen verpflichtet ,
die Interessen der milden Stiftungen und der Kirche zu wahren , was sie mit
Recht fordern könnten , geltend zu machen ; dazu hätten sie nicht nur ein Recht ,
sondern auch die Pflicht . Was die Anträge der Kommission betreffe , so seyen
sie schon im Allgemeinen der Politik entgegen ; das Zehntgesetz habe die weise
Absicht , das Geschäft der Zehntablösung in ihrem ganzen Umfange innerhalb
eines gewissen Zeitraums zu Ende zu führen ; es liege im Interesse der Be¬
rechtigten sowohl als der Pflichtigen , dieses Resultat zu beschleunigen . Sey
es seither verzögert worden , so sey hauptsächlich das die Ursache gewesen ,
daß man sich über die Abschätzung der Baulasten von Seiten der bethei¬
ligten Staatsbehörden nicht habe vereinigen können . Diese Differenzen aber
hinderten die Lastenübernehmer durchaus nicht , wenn die gütliche Verein¬
barung nicht zu Stande komme , die Gerichte in Anspruch zu nehmen , die je¬
denfalls in der Lage seyen , ein Urthcil zu fällen . Andere Anstände seyen nicht
vorgekommen , das Geschäft erfordere aber natürlich Zeit ; erst seit zwei Jahren
sey es eigentlich im Gang ; da sey es doch wohl noch zu früh , Klage zu er¬
heben und neue , das Gesetz abändernde Maaßregeln zu beantragen . Man
irre sich sehr , wenn man glaube , die Lastenberechtigten hätten ein Interesse ,
die Zehntablösung zu hindern ; eher das Gegentheil ; denn so lange diese Sache
nicht erledigt sey , ruhe ans ihnen die Baulast fort , und sie hätten nicht nur
laufende Ausgaben , Kosten der Unterhaltung zu bestreiten , die an und für sich
schon oft groß genug seyen , sondern setzten sich außerdem allen Gefahren des Zu¬
falls aus , der , sey cs durch Brand oder andere unglückliche Naturereignisse ,
kostspielige Neubauten ihnen zur Pflicht machen könne , und allen Gewinn ver¬
eitle , den sie durch Gewinn von oder 1 Proz . bei Verzögerung des Ablö -
sungsgeschäfts erlangen könnten . So sey cs nicht nöthig , neue Vorschläge zu
machen . Entweder sey das Lastenkapital ermittelt , dann sey alles im Reinen ,
oder nicht , dann müsse Taxation eintreten . Eine gute Instruktion für die
Taratoren sey das Einzige , was Noth thue . Abg . Vogelmann : Alle bisher
angeführten Belästigungen der Gemeinden , im Falle die Baulast mit dem
Zehnten verbunden sey , ließen sich unter folgende Punkte zusammcnsassen : 1 )
Ungleichheit der Behandlung ; 2 ) Verzögerung der Abzahlung des Ablösungs¬
kapitals ; 3 ) nur 4prozeutige Verzinsung des Staatsbeitrags ; 4 ) Sprozentige
Verzinsung dagegen des Ablösungskapitals ; 5 ) Unmöglichkeit für die Gemein¬
den , bei der ZehntschuldentilgungSkasse Anleihen zu erhalten zu 3 ' /» Proz . , so
lange sie nicht das Kapital an die Zehntherren abbezahlt hätten , wo sie 5 Proz .
geben müßten . Die 4 ersten Bedenken und rcsp . Beschwerden hätten ihre Er¬
ledigung gefunden durch frühere Redner ; Nr . 5 sey unter diesen Belästigungen
der Gemeinden die wichtigste , denn hier handle es sich nicht um einen vorüber¬
gehenden , sondern um einen so lange dauernden Zinsenausfall , als das Anlehen
nicht getilgt sey . Bleibe der Zinsfuß gleich , so habe es nichts auf sich , allein
die ZehntschuldentilgungSkasse steige mit ihrem Zins , je nachdem sie selbst Zins zu
bezahlen habe . Was die Nr . 12 in dcnAnträgen der Komm , betreffe , so enthalte diese
eine Bestimmung , die er geändert wünsche . Statt daß cs heiße : „ derjenige
Betrag , welchen der Lastenberechtigtc als Lastenkapital fordert, " soll es heißen :

„derjenige Betrag , der sich bei der ersten gerichtlichen Schätzung herausstellt ."

Sey einmal die Anstellung der Schätzer geordnet , dann würden die Zehntpflich -

tigen oder Berechtigten leicht die Frage zur gerichtlichen Entscheidung bringen
können , dann falle das Hauptbedenken weg , daß der Lastenberechtigtc fordern
könne , was ihm beliebe . Irrig sey es , wenn man glaube , die fortdauernde
Baulast bei unentschiedener Abschätzung des Lastenkapitals sey kein Kompelle ;
cs seyen wirklich Fälle vorgckommcn , wo diese fortdauernde Baulast für den
damit Belasteten kostspielige Folgen gehabt habe . WaS die Beschuldigungen
der Kirche durch den Abg . v . Rottcck betreffe , so scheine es , daß er gerne hin¬
ter die Kirche gehe ; er müsse ihm aber bemerken , daß gerade die Kirchenbe¬
hörde cs gewesen sey , die den Zehntpflichtigen erlaubt habe , Kapitalien heim¬
zuzahlen auch vor Abschluß des Vertrags über das Lastenkapital ; daß die
Kirchenbehörde es sey , welche ft . ihrer Zehntablösungen ans dem Wege
gütlicher Vereinbarung zu Stande gebracht habe , daß die Gerichte aber weit

strenger als sie zu entscheiden pflegten . Ans diesem gehe hervor , inwiefern der

Abg . v . Rotteck Ursache habe , über Strenge der kirchlichen Behörden zu klagen .
Staatsrath v . Rüdt glaubt nicht , daß eine provisorische Abschätzung zum Ziele
führen werde , sie verursache nur doppelte Kosten . Geh . Res . Regenancr : der
Abg . Vogelmann habe mit ziemlicher Klarheit uachgewiesen , daß unter nllen

fünf Punkten , unter die er die erhobenen Beschwerden znsammengefaßt habe ,
eigentlich nur der letzte von einiger Erheblichkeit sey , in Betreff des möglichen
Steigend des Zinsfußes bei Anlehen aus der Zehntschuldentilgungskasse . Die

Möglichkeit , daß er falle , sey aber eben so wahrscheinlich . Vogelmann bestrei¬
tet dies und hält nach den neuern Erscheinungen das Gegentheil für das wahr¬
scheinlichere . Merk : er wolle sich nach so ausführlicher und allseitiger Erörte¬

rung der Sache nur Eine Bemerkung erlauben : er besorge nämlich , cS möch¬
ten die Anträge der Kommission , wenn sie im Wege der Gesetzgebung ihre
Erledigung finden sollten , auch wenn sic noch so billig wären , für das ganze
Gesetz üble Folgen haben . Die Zchntbercchtigtcn fänden sich schon jezt durch
das Zehntgesetz benachtheiligt , und werde einmal am Gesetze gerüttelt , so könnten

auch von dieser Seite her Anträge in anderem Sinne gestellt , ja das ganze
Gesetz am Ende einer neuen Erörterung unterworfen , oder ihnen Grund zu
verstärkten Beschwerden an einem andern Orte gegeben werden . Lasse man das

Gesetz bestehen , wie es sey , so bleibe eine feste , unerschütterte Grundlage ; die

Regierung habe , um den Vollzug zu beschleunigen , Mittel in Händen , ohne
Abänderung dcö Gesetzes . Der Minister des Ausw . v . Plittersdorfs bestätigt ,
daß Beschwerden gegen das Gesetz erhoben worden seyen , die Regierung habe
es verthcidigt als ein gerechtes , keine Rechte verletzendes . Würden nun solche
Milderungen zu Gunsten einer Parthei der Betheiligten gemacht werden , so
könne sich die Regierung nicht mehr auf die Gerechtigkeit des Gesetzes berufen
und sie würde einen weit schlimmer » Stand haben , im Fall cS angegriffen
werde . Der Finanzministcr v . Böckh erklärt sich in ähnlichem Sinne ; es seyen
schon Prozesse anhängig gemacht darüber , daß daS Zehntgcsetz , wie es sey ,
den Berechtigten keine volle Entschädigung gebe ; durch solche Aendernngen
würden diese Prozesse nur neue Nahrung erhalten . Der Abg . Baumgärtncr :
unter allem , was er zur Vertheidigung der Kommission gehört , habe die Rede
des Berichterstatters Bckk den größten Eindruck aus ihn gemacht ; er habe
Nämlich gesagt , daß unter gewissen Verhältnissen den Zehnt - und Lasten¬

berechtigten es möglich sey , die endliche Ablösung des Zehnten in alle Ewigkeit
zu verhindern , daß die Gesezgebung keine Mittel habe , dieses zu hindern .
Indessen habe ihn ( den Abg . Baumgärtner ) ein Blick in das Zehntgesetz eines
andern belehrt . Die § 8 . 59 . 60 . 61 nämlich gäben dem Zehntpflichtigen alle
Mittel an die Hand , die Beendigung des Geschäfts durch gerichtlichen Zwang
herbeizusühren . Habe dieses Mittel seither seine Wirkung nicht gcthan , so sey
lediglich der Mangel einer guten Instruktion für die Schätzer die Ursache da¬
von ; werde diese , wie versprochen , gegeben , so würde die Sache sich bald
anders gestalten . Er erkläre sich darum gegen die Kommissionsanträge . Abg .
Bekk : Die vom Abg . Baumgärtner citirten D . sprechen von der Festsetzung des
Zehntablösungskapitals , nicht von der des Lastenkapitals . Bei lezterem seyen
andere Partheien , statt der Zehntpflichtigen träten hier die Lastenberechtigten
dem Zehntberechtigten gegenüber ; in die Verhandlungen dieser könne sich aber
der Zehntpflichtige nicht mehr einmischen ; ließen jene den Prozeß ruhen , so sey
dieser nicht in der Lage , ihn in Gang zu bringen . Den bedeutendsten Einwurf
gegen die Kommissionsanträge erkenne er in der Bemerkung des Abg . Merk .
Finanzminister v . Böckh n . Staatsrath v . Rüdt erneuern ihre Bedenken gegen
die Kommisstonsanträge . Baumgärtncr behauptet gegen den Abg . Bekk die Be¬
fugnis des Amts , die Lastenkapitalicn sestzustellen aus Anrufen des Pflichtigen .
Hofmann : Läge wirklich , was der vorige Redner behauptet , im Gesetz , so
bedürfte es weiter nichts . Um eine Abänderung des Gesetzes zu umgehen ,
möge die Regierung daher nur um eine authentische Interpretation des Gese¬
tzes in diesem Sinne angegangen werden . Eine Abhülse aber sey allerdings
dringend nöthig . Christ erklärt sich gegen Hofmann 's Antrag auf authentische
Interpretation ; eine solche sey aber auch ein neues Gesetz ; und cs dürfe nicht
die Möglichkeit gegeben werden , durch solche Interpretationen etwas in 's Ge¬
setz zu legen , was vielleicht gar nicht darin liege ; der Richter sey cs , der die
Gesetze zu interpretiren habe . Man solle beim Zehntgesetz stehen bleiben ; Ab¬
änderungen desselben seyen eben so unpolitisch , als ungerecht und unnöthig ;
unpolitisch in Erwägung der Zeitverhältnisse , ungerecht besonders in Nr . 10 ,
unnöthig weil ans andrem Wege , durch genaue Instruktionen der Schätzer ,
abgeholfen werden könne . Nr . 9 sey allein von Gewicht und diese Nr . ändere
nichts am Gesetz ; er wünsche deshalb , daß in diesem Punkt die Regierung den
Wünschen der Kammer entgegen kommen , v . Jtzftcin spricht diesen Wunsch gleich¬
falls aus , wogegen der Finanzministcr v . Böckh wiederholt , daß die Regierung in
keine Abänderrng des Gesetzes einwilligen werde , und auch dieser § . enthalte eine
solche , v . Jtzstein beklagt diese Erklärung , die man nach den gestrigen Aeufse -
rungen des Hrn . Finanzministers nicht hätte erwarten dürfen , spricht von der
allgemeinen Unzufriedenheit und Mißstimmung , die über den bisherigen Zu¬
stand in Betreff der Zehntablösnng im Lande herrsche , und die , wie der Abg . v.
Rotteck auch gezeigt , sich nicht mindern werde , wenn man sehe , wie die Regierung
so gar nichts thun wolle , gerechten Beschwerden abzuhelfcn . Die Kommissäre
der Regierung , Finanzministcr v . Böckh , Minister des Auswärtigen Frhr .
v . Blittersdorff , Staatsrath v . Rüdt und geheimer Rcferendär Regenancr
erheben sich gegen die mit Lebhaftigkeit vorgctragenc Rede deö Abg . v . Jtzstein
mit gleichem Nachdruck ; indem

'
sie einestheilö die so unbedingt behauptete That -

sache einer allgemeinen Unzufriedenheit im Lande in -Abrede stellen , vielmehr
der Meinung sind , daß durch solche unmotivirte Anklagen sie vielleicht erst er¬
zeugt werde , andrerseits Nachweisen , wie die Verzögerung in der Zehntablösung
in keiner Weise durch die Regierung verschuldet sey , sondern in den Schwierig¬
keiten der Sache liege , daß die Regierung kein anderes Interesse haben könne ,
als das Wohl des Landes , und daß gerade in der Zehntsache in keinem andern
deutschen Lande für die Zehntpflichtigen so viel geschehen sey , als in Baden . Der
Abg . v . Jtzstein lehnt den Vorwurf ab , daß er durch seine Rede die Gcmüther
ausrege ; die von ihm behauptete Thatsache sey wahr ; Uebcrtreibung sey über¬
haupt seine Sache nicht und er kenne ebenso wohl die Pflichten als die Rechte ,
die ihm sein Beruf als Abgeordneter in diesem Saale gebe . Der Abg . v .
Rottcck erklärt , daß , wenn er von Mißstimmung deS Volks gesprochen habe ,
dies nicht so gemeint gewesen sey , als sey gegen die Regierung diese Mißstim¬
mung gerichtet , sondern gegen das Gesetz . Der Minister des Auswärtigen
Frhr . v . Blittersdorff : Gegen d i e s e Erklärung brauchen wir uns nicht zu
verwahren , denn in diesem Fall sind Sie unsere Mitschuldigen , da Sie das
Gesetz mit gemacht haben . Der Abg . Aschbach unterstützt Baumgärtners Aus¬
legung des Zehntgesetzcs in ausführlicher Rede und richtet die Frage an die

Regierung , ob sie dagegen sey , daß im Wege der Gesetzgebung eine authenti¬
sche Interpretation des Gesetzes gegeben werde ? Finanzminister v . Böckh :
Wenn eine solche nöthig wäre , würden wir nichts dagegen haben ; die Rede
des Hrn . Abg . Äschbach aber berechtigt uns anzunehmen , daß keine nöthig
seyn werde . Nach einigen weitern Bemerkungen deS Abg . Bekk gegen Asch-

bach 's Jntergretation des Gesetzes , Reichcnbach über den den Zehntpflichtigen
bei längerer Verzögerung drohenden Verlust der Zinsen vom Staatsbeitrag ,
des geheimen Rcferendär Regenancr , der beruhigende Versicherungen über die

baldige Erthcilnng einer ' genügenden Instruktion gibt ; dcö Abg . Christ über
die wenige Ursache , die die Zehntpflichtigen zur Unzufriedenheit hätten , und die

Annehmbarkeit der Nr . 9 der Kommissionsanträge , erklärt der Finanzminister
v . Böckh , daß in Betreff des 8 - 9 die Regierung sich zu weiter nichts verste¬
hen könne , als daß man sie ermächtige , Ablösungskapitalzahlungen anzunehmen ,
oder Vorschüsse auszuliefern vor beendeter Berechnung des Lastenkapitals in
dem Fall , wo Zehntpflichtige , Zehntberechtige und Lastenbcrechtigte damit ein¬
verstanden seyen . Nach kurzer Erörterung dieses Vermittlungsvorschlags erhält
derselbe die Zustimmung der Kommission und der Kammer ^,und aus den An¬

trag des Berichterstatters Bekk werden die Nr . 10 . 11 . 12 . einstweilen vertagt ;
finde sich, daß die Instruktion für die Schätzer die erwartete Wirkung für Be¬

schleunigung des ZchntablösungsgeschästS nicht habe , so werde später Zeit seyn ,
auf sie zurückzukommen . — Damit wird die Sitzung geschlossen .

( Schuldienstnachrichten .) Die fürstl . lciningen ' sche Präsentation des

Schulkandidaten Joseph Hartmann von Distelhauscn , bisherigen Unterlehrers
zu Sinsheim , auf den erledigten kath . Filialschuldicnst zu Oberneudorf , Amts
Buchen , hat die Staatsgcnehmigung erhalten . — Der erledigte kath . Schul
und Meßnerdienst zu Weißweil , Amts Jestettcn , ist dem Schulkandidaten
Friedrich Riedel von Rastatt , bisherigem Unterlehrer zu Kronau Amts Phi¬
lippsburg , übertragen worden . — Die erledigte evang . Schulstclle zu Gallcn -
weiler ist dem bisherigen Schulverwalter zu Hugsweier , Joh . Fried . Meytha -
lcr , übertragen worden . — Der kath . Schul und Meßncrdienst zu Meckes -
heim , mit dem gesetzlich rcgulirten Diensteinkommen von 175 fl . jährlich , nebst
freier Wohnung und dem Schulgelde ist erledigt worden . Die Kompetenten
nm diesen Schuldienst haben sich vorschriftsmäßig binnen 6 Wochen zu melden .
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Literarische Anzeigen .
( 1906 . 1 ) Freiburg . In der Fr . Wagner ' schen Buchhandlung in Freiburg

hat so eben die Presse verlassen und ist in allen Buchhandlungen Badens vorräthig :

Für die Errichtung
eines

Lyzeum

theologischen Konviktes
an

Universität zu Freiburg .
gr . 8 . br . Preis 18 kr .

Diese Schrift , welche den in Frage stehenden Gegenstand gründlich behandelt ,
dürste gegenwärtig von so größerem Interesse seyn , da derselbe demnächst bei dem Land¬

tage zur Sprache kommen dürste ._ _
( 1911 . 1 ) Sinsheim . (Benachrich¬

tigung .) Meine sämmtliche Handelssrennde ,
so wie einen löblichen Handeisstand überhaupt ,
benachrichtige ich , daß Seligmann H i r sch von

Niederstetten nicht mehr bei mir in Kondition sich befindet .
Zugleich zeige ich an , daß ich nur von mir selbst

abgeschloffene und gezeichnete Geschäfte als rechtsverbindlich
für mich anerkenne .

Sinsheim , bei Heidelberg , den L9 . April 1810 .
Elk an Apfel .

( 1812 . ls Karlsruhe . Inder

E ) . Äl
'
UUU

'
sche » Hofbuchhandlung in Karlsruhe ist

zu habe » :
Buch, das , der Weissagung für Damen . Ei » Bei¬

trag zur geselligen Unterhaltung . 8 . 1836 . Preis
27 kr .

Der berliner Modcspiegel 1836 , Nr . 22 sagt hiervon :
„ Obschon mit Schiller zu reden , die Zukunft der Sterbli¬
chen vermauert ist , so ist doch das Verlangen , ihre Schickun¬
gen im Voraus zu erfahren , sehr groß , besonders unter dem
schöne » Gcschlechte . Manche scherzhafte Gesellschaftsspiele
verdanken ihm ihr Vorhandenseyn und das vorstehende Büch¬
lein wird diese würzen . Es stehet höher als die früher »
Punktirbüchcr oder die gewöhnlichen Frage - und Anwort¬
sviele . Wer dergleichen Unterhaltung liebt , oder einiges
Vertrauen daraus seht , dem wird dies Büchlein Vergnügen
machen ."

Die Verfasserin , eine höchst gebildete Matrone , wünscht
mit diesem Büchlein , das sie zu ihrer eigenen Unterhaltung
ausgearbeitet hat , ihren Freundinnen einen Beitrag zum
angenehmen geselligen Vergnügen zu übergeben , und in der
Thal wird schwerlich etwas mehr zur frohen Unterhaltung
einer Damenges ellschaft be itragen können , als dieses Büchlein .

( 1802 . 1s Bayreuth . Zn der B u ch n e r scheu Buch¬
handlung in Bayreuth ist so eben folgendes allen
Auswanderern nach Amerika gänzlich un¬
entbehrliche Werk erschienen und in der

Gwos '
sche Buchhandlung (A. Bielefeld ) ,

in Karlsruhe
zu haben :

Neuestes vollständigstes

Hand - und Reisebuch
Auswanderer

aller Klaffen und jeden Standes
nach

den Vereinigten Staaten
von

Nordamerika
Eine gedrängte Schilderung der politisch - geographischen ,
sittlichen , wissenschaftlichen und kommerziellen Zusianres der
Union und der einzelnen Staaten ; eine getreue und aus¬
führliche Darstellung der Bor - und Nachtyeile , welche die

einzelnen Klaffen , Geschäftsbräuchen und Stände , als :
Landwirthe , Handwerker , Fabrikanten , Kaufleute , Gelehrte ,
Künstler , Adel , Militär , Israeliten rc . daselbst zu erwarten

haben , und ob dieselben ihr Fortkommen mit Sicherheit fin¬
den können . — Ferner nützliche und nöthigc Vorschriften für
Aus - und Einwanderer , Neiseregeln , Kosten der Ueberfahrt ,
die einzelnen Landungsplätze , Rathschläge , sich vor den so

häufig vorkommenden Betrügereien , besonders beim Landan -

kauf , zu bewahren , Rath beim Landankauf so wie beim An -

fiedel
'
n , eine kleine englische Grammatik , so wie englische

Gespräche und Redensarten .
Hkrausgegebe »

von

Traugott Brom me .
25 Bogen stark. Preis gebunden 1 fl . 48 kr .

Ferner ist daselbst erschienen :
Der kleine amerikanische Dollmetscher . Leichtfaßliche

Anleitung für auswandernde Gelverbs - und Land¬
leute , sich die nvthigen Kenntnisse der englischen
Sprache anzueignen , um sich bei der Ankunft in
Amerika verständlich machen zu können . Preis
geheftet 1 2 kr ._

( 1813 . 2 ) Karlsruhe . ( Lehrge -
»such . ) In einer Provinzialstadt des Unrer -
rheinkreises wird bei einem Tapezier ein junger
Mensch in die Lehre gesucht , unter annehm¬

baren Bedingungen . Näheres ertheilt das Kontor der Karls¬
ruher Zeitung .

( l889 . 3 ) Karlsruhe . ( Gesuch .)
»Ein junger Mensch von guter Familie , » er¬
scholl einige Zeit seroirte , französisch spricht und
schreibt , wünscht in einem besuchten Gasthose

oder Bade eine Anstellung zu erhalten . Näheres im Kontor
hxc Karlsruher Zeitung .

( 1890 .3s Karlsruhe . ( OffeneLehr -
UMM ling « stelle . ) In eine Spezereihandlung en

tzro « so en lletail , in einer Oberamtsstadt des Mittel -
kSMSrheiiikreises , ist eine Stelle offen für einen jungen

Menschen von guter Erziehung , der die Handlung gründ¬
lich zu erlernen wünscht und die nöthigcn Gaben dazu besitzt.
Das Nähere ist in frankirten Briefen unter der Adresse
H . Z . im Kontor der Karlsruher Zeitung zu erfragen .

( 1886 .3) Karlsruhe . ( Stelle
für einen Hauslehrer . ) Eine Fa¬
milie in einer angenehmen Gegend auf dem
Lande wünscht für ihren 13 Jahre alten
Sohn , der bereits mit gutem Erfolg ein
die drittoberste Klasse besucht hat , einen

Hauslehrer , der in der lateinischen und französischen Sprache ,
in den Anfangsgründcn der Mathematik , Geschichte und den
Naturwissenschaften Unterricht ertheilen kann , unter vortheil -
haftcn Bedingungen sogleich oder auf künftiges Spätjahr
zu cngagircn . Nähere Auskunft ertheilt das Kontor dcr
Karlsruher Zeitung .

( 1783 . 3 ) Karlsruhe . ( Kell -
nergesu ch. ) In ein frequentes Gast¬
haus kann ein junger Mensch von guter
Familie , unter annehmbare » Bedingungen ,

in die Lehre ausgenommen werden . Wo ? , ist im Kontor
der Karlsruher Zeitung zu erfragen .

( 1913 .2 ) Mühl bürg . ( Auf -

^ forderung . ) Herr W . B l u m ,
Affocie der Herren Deimling und
Blum dahier , wird hiermit dringendst

aufgefordert , unverzüglich hierher znrückzukehren , da durch
den kürzlich erfolgten Tod seines bisherigen Gesellschafters
seine Anwesenheit unumgänglich nöthig ist-

( 1891 .3 ) E . B . Nr . 511 . H . B . Nr . 3 .

q » ^
" ^ -»K arlsruhc . ( Anecbiete n .) Eine lw -

nette Familie ist geneigt , ein Mädchen , welches
^ besucht oder sonst etwas lernen

will , in Kost , Logis und Aufsicht zu nehmen .
Der Eintritt kann sogleich oder auch später geschehen .

Näheres auf dem Kommiffionsbnreau von W . Koelle ,
Kasernenstraße Nr . 1 .

Karlsruhe , den 2 . Mai 1810 .
( 1933 .2s Karlsruhe . ( Köchinge -

Gsu ch.) Ans künftigen Johanni wir » eine Köchin
mit guten Zeugnissen versehen gesucht ; wo ? sagt
daö Komvr der Karlsruher Zeitung .

sl8i8 . 3) Breisach . ( Dienstan -
tra g.) Durch die Beförderung des diesseitigen
ersten Gehüisen ist dessen Stelle in Erledigung
gekommen . Die hierauf reficktirenven Herren

Kamcralpraktikanten und Assistenten wollen sich in Bälde

dahier melden . Der Eintritt kann sogleich oder binnen
einem Vierteljahr geschehen . Der Gehalt beträgt 500 fl.

Breisach , den 27 . April 1810 .
Großh . bad . Obereinnehmerei und Domänenverwaltung .

K i r ch g e ß n c r .
s1937 . I ) G e n g e n b a ch . ( H o l z v e rst ei g c r u n g .)

Die hiesige Siadtgemeinde läßt an den folgenden Tagen
gegen baare Bezahlung vor der Abfuhr öffentlicher Steige¬
rung aussetzen :

Am 12 ., 13 . , 15 ., 16 . u . 19 . Mai d . I . :
100 Stämme Tanne » , Holländer - und Floßholz ,
287 - - Bau - und Nutzholz ,

61 - - Sägholz ,
100 Klafter tannenes Scheikerhvlz ,

4 eichenes -
6000 Stück tannene Wellen .

Die Zusammenkunft ist an besagten Tage » jedesmal
Morgens 7 Uhr vor dem Rathhause dahier .

Gengenbach , den 1 . Mai 1810 .
Bürgermeisteramt .

Wölf .
Vitt . Mähe r .

s1885 .2s Bruchsal . ( Wein¬
versteigerung . )

Mittwoch , de» 20 . Mai d . I .,
Morgens 10 Uhr ,

läßt der Pfiästcrermeister Johann Kling
von hier in seinem Hause

73 Ohm Wein , hiesigen Gewächs , von den Jahrgän¬
gen 1835 , 1836 , 1838 und 1839

öffentlich gegen baare Zahlung versteigern .
Bruchsal , den 30 . Mai 1810 .

Bürgermeisteramt .
G ö 1 d n e r .

( 1881 .2) Sinzheim . (Kirchen¬
baureparaturversteigerung .)

Donnerstag , den 14 . Mai d . I .,
, - Nachmittags 2 Uhr ,

werden in hiesigem Rathhause die Reparaturen der Ka¬
pellen zu Winde » und Sinzheim , wobei Maurer -, Glaser -,
Zimmer - , Blechner - , Anstreicher - und Schieserdeckerarbeiien
begriffen , berechnet auf 355 st . 31 kr. , im Abstreich ver¬
steigert ; verehrliche Werkmeister werden hierzu eingeladen ,
mit dem Bemerken , daß der Ucberschkag täglich bei diesseiti¬
gem Stistungsvorstand eingesehcn , unv die näheren Bedin¬
gungen am Steigerungstage noch bemerkt werden .

Sinzheim , Bezirksamt Baden , den 1. Mai 1810 .
Bürgermeisteramt .

I . Rheinboldt .

( 1696 .3 ) Nr . 674 . Ettlingen . ( Haus¬
se r st e i g e r u n g . ) Die Erben des verstor¬
benen hiesigen Bürgers und pensionirten Acci -
sors Karl Tagliasachy lassen

Montag , den 11 . Mai d . I .,

Nachmittags S Uhr ,
auf hiesigem Nathhanse

eine zweistöckige steinerne Behausittig , mit einer Laden «
einrichtung versehen , sammt Scheuer , Stallung und
Hofraithe in der Kronenstraße dahier , einseils Kauf¬
mann Karl Prinz , anderseits Stadtapotheker Karl
Katzenberger

' s Wittwe , vorn die Kronenstraße , hinten
die Hirschstraße ,

der Erbtheilung wegen öffentlich versteigern .
Ettlingen , den 16 . April 1810 .

Gemeinderath .
Ullrich .

vckt. Nein , ei er .
. ( 1867 .2) Karlsruhe . ( Oelge -
mäldeversteigernng . ) Donnerstag ,
den 7 ., und Freitag , den 8 . Mai , werden
aus der Verlassenschaft des zu Sausenheim

gestorbenen Malers Johann Schlesinger , auf Verlangen
seiner Tochter und einzigen Erbin , im Gasthause zum Zäh¬
ringer Hof eine Parihie Oelgemälde gegen gleich baare
Zahlung öffentlich versteigert .

Es befinden sich darunter fertige , halbfertige und ange¬
fangene Fruchtstücke , Studien nach der Natur , Handzeich -
nlingen , Kupferstiche und eine werthvolle Sammlung alter
Gemälde , worunter von Carraccio , Moucheron , Vadeau ,
D . Tenier , Kierings , von Kessel , Brasch , Wonvermens , Bou¬
cher , Kunz und andern großen Meistern .

Die Versteigerung beginnt Morgens 9 Uhr . Den Tag
vorher , Mittwoch , den 6 . Mai , sind die Gemälde zur An¬
sicht ausgestellt .

( 1810 . 1) Karlsruhe . ( Bekanntmachung .)
Mechanik »« Wilhelm Friedrich Lichtenfels zu Pforzheim
ist um die Erlaubnis ; eingekommen , seinen bisherigen Fami¬
liennamen in „ Kkaiber " verändern zu dürfen . Dies
wird unter Beziehung ans die höchste Verordnung vom 18 .
Januar 1838 ( R . Bl . Nr . V .) mit dem Bemerken . bekannt
gemacht , daß diejenigen , welche gegen Ertheilnng dieser Er¬
laubnis ; Einsprache erheben zu müssen glauben , solche

innerhalb drei Monaten
bei dem Unterzeichneten Ministerium an - und auszuführen
haben , widrigenfalls dem Gesuche stattgcgeben wird .

Karlsruhe , den 21 . April 1810 .
Justizministerium .

I o l l y .
v >it . Meier .

( 1936 . 3) Schönau , imWiescnthal . ( Erb¬
vorladung .) Konrad Kiefer von Mainbach , welcher
vor 5 Jabren , in der Absicht , nach Nordamerika auSzuwan -
dern , ans seiner Heimath weggezogen ist , seither aber von
seinem Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat , ist mit an¬
dern zum Nachlaß seines im vorigen Jahr verstorbenen
Baters Franz Anton Kiefer , Bürgers und Accisers in
Mambach , als Erbe berufen , und wird hiermit aufge -
fordert ,

innerhalb 6 Monaten
sich dahier zu melden , widrigenfalls die Erbschaft denjenigen
werde zugetheilt werden , welchen sie zukäme , wenn er zur
Zeit des Erbanfalls nickt mehr am Leben gewesen wäre .

Schönau , im Wiesenthal , den 11 . April 1810 .
Großh . bad . AmtSrevisorat .

Schmidt .
( 1535 .3 ) Gerlachsheim . ( Erbvorladung . )

Dem seit 36 Jahren , unbekannt wo , von hier abwesenden
Karl Schäffner von hier

ist durch den kürzlich erfolgten Tod seiner Mutter eine Erb¬
schaft von ungefähr 275 st . anersallen .

Zur Empfangnahme dieses Erbvermögens hat sich nun
Kart Schaffner

binnen 3 Monaten
um so gewisser dahier zu stellen , als sonst solches lediglich
denjenigen zugetheilt werden wird , denen es zugekommen
wäre , wenn der Vorgeladene zur Zeit de« Erbanfalls nicht
mehr am Leben gewesen wäre .

Gerlachsheim , den 3 . Mai 1810 .
Großh . bad . AmtSrevisorat .

Link .
( 1681 .3 ) Nr . 8369 . Eppingen . ( Erbvoral -

dung . ) Der seit 21 Jahren abwesende Friedrich Kleb¬
sattel , von Sulzfeld gebürtig , orer dessen Leibeserben ,
haben sich

binnen 12 Monaten
bei diesseitiger Stelle zur Empfangnahme seine - Vermögens
zu melden , widrigenfalls dasselbe an seine bekannten nächsten
Anverwandten gegen Kaution wird ausgeliesert werden .

Eppingen , » en 11 . April 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt .

O r t a l l o .
( 1635 .3 ( Nr . 1826 . Sichern . ( Er b v o r l a d u n g .)

Gertrud Nutz ledig von hier ist am 26 . Dez . v . I . in
einem Aller von 74 Jahren gestsrben und hat weder Kinder
noch Geschwister und auch kein Testament hinterlassen .

Zur Erbschaft sind deren Verwandte väterlicher und
mütterlicher Seils berufe » .

Di « Verwandten väterlicher Seite sind unbekannt und
werden dieselben auf Anstehen der bekannten Interessenten
anmit aufgefordert ,

innerhalb zwei Monaten
sich zum Empfang der Erbschaft dahier zu melden , widrigen¬
falls solcher den Verwandten mütterlicher Seit « wird zuge -
theilt werden .

Sicher » , den 7 . April 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Bach .
( 1632 .3) Nr . 4188 . Werthei m . ( Lrbvorla -

dung .) Durch da « am 30 . Jai ^uar d . I . erfolgte Ableben
des Bürgers und Bauersmanns alt Thomas D i e h in in
Kerbach , ist dessen angeblich seit dem russischen Feldzug vpn
1812 vermißt werdender Sohn Andreas Diehm — zur
Erbschaft berufen , un « es wird derselbe daher aufgefordert ,
sich

binnen drei Monat « »
» «lato zur Erbthrilnng dahier « inzufiuden , sonst die Erb¬
schaft lediglich denjenigen würde zugetheilt werden , welchen
sie zukäme , wenn er zur Zeit des Erbanfalls gar nicht mehr
am Leben gewesen wäre .

Wertheim , den 10 . April 1840 .
Großh . bad - AmtSrevisorat .

(1404 .4) Karlsruhe . ( Gesuch .)
Karlsruher Zeitung f. 1840 , Nr . 73 ,
wird gesucht. Näheres im Kontor der
Karlsruher Zeitung .
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Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtigstellungs - und
Vorzugsverfahren auf

Mittwoch , den 20 . Mai d . I .,
Vormittags 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei festgesetzt , wo alle diejenigen ,
welche aus was immer für einem Grunde Ansprüche an
die Masse zu machen gedenken , solche , bei Vermeidung des
Ausschlusses von rer Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden , und

zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unlerpfandsrechre , wel¬
che sie gellend machen wollen , zu bezeichnen haben , und

zwar mir gleichzeitiger Vorlegung der Bewcisurkunren oder
Anrrerung des Beweises mit andern Beweismitteln .

Zugleich werden in der Tagfadrt ein Massepsteger und
ein Gläubigeransickuß ernannt , Borg - und Aachlaßvergleicke
ver >uckl , und sollen in Bezug auf Borgvergleicke und Er¬

nennung des Maffepflegers und Gläubiger - Ausschusses dre
der Erschienenen bei -

( 1861 .3) Nr . 1435 . Pforzheim .
»( H olzversteigernng .)

Montag , den 11 . Mai d . I .,
Vormittags 10 Uhr ,

werden in hiesigem Nachhause folgende Hölzer aus städtischem

Waldungen einer öffentlichen Versteigerung ansgesetzt , als :

48 Stämme tamieries Floßholz ,
95 - - Bauholz ,
12 Stück tannene Stangen ,

468 - - Klötze ,
3 - eichene -

Pforzheim , den 29 . April 1340 .
Bürgermeisteramt .

E . Dietz ,
B .A .Verweser .

( 1830 . 3 ) Karlsruhe . ( B r e n n h o l z l i e f e -

runq . ) Die Lieferung des in der Finanzkanzlet für den

nächsten Winter erforderlichen trockenen Buchen,cheirerholzes Nichlerickemenren als der Mehrbeit

soll im Summisslonswege vergeben werden . ^
tretend , angesehen werden

Das Quantum beträgt ungefähr 250 vierschühige Klafter ,
nnd ist frei in ' s Maaß gesetzt zu liefern .

Liebhaber hierzu wollen ihre Summissionen bis zum
16 . Mai d . I . versiegelt mit der Aufschrift „ Brennholz -

lieferung " bei der Unterzeichneten Stelle einreichen .
Mit der Lieferung kann alsbald nach erfolgter Ratifi¬

kation begonnen werden .
Karlsruhe , den 28 . April 1840 .

Finanzministerialregistratur .
M a y e r h o e f f e r .

( 1882 . 1 ) Nr . 9733 . Lahr . ( Präklusivbe¬

scheid . ) In der Gant gegen die Verlasscnschaft des

Wagnermeisters Jakob Leser von Allmaunsweier , werden

alle diejenigen Gläubiger , welche bei der heute stattge¬

habten Schuldenliquidation ihre Forderungen nicht ange¬
meldet haben , von der vorhandenen Masse hiermit ausge¬

schlossen.
V . N . W .

Verfügt :
Lahr , den 22 . Aprll 1840 .

Großh . bad . Oberamt .
Held .

( 1883 .1) Nr . 7S4l . S t o ck a ch. ( Präklusiv¬
bescheid . ) In der Gantsache des Stephan Wunderle

von Ludwigshafen werden alle Gläubiger , welche in heutiger beitretend

Tagfahrt ihre Forderungen nicht angemeldet haben , hiermit Baren ,

von der vorhandenen Gantmasse ausgeschlossen .

Stockach , den 14 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

L u g o .

( 1934 .2) Nr . 4130 . A d e l s h e i m . ( Präklusiv¬

bescheid .) In der Gantsache des Straßenwarths Georg

Knühl von Adelsheim werden hiermit alle , welche ihre

Forderungen in der heutigen Liquidationstagfahrt nicht an -

gemcldet hoben , von der Masse ausgeschlossen .

Aselsheim , den 30 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Stüber .
vckt. Kaufmann ,

Akt . jur .

( 1926 .1 ) Nr . 8324 . Ettenheim . ( Präklusiv¬
bescheid . ) Andurch werden alle diejenigen Gläubiger ,
welche bei der heutigen SchulvenrichrigstcllungStagfahrt ihre
Forderungen an die Gantmasse des EgidiuS Kern von

Riegsheim nicht angemeldet haben , von der vorhandenen
Masse ausgeschlossen .

V . N . W .
Ettenheim , den 21 . April 1840 .

Großh . bad . Bezirksamt .
F i n g a d o .

( 1940 .3 ) Nr . 7302 . Taub erbisch ofs he im . ( Schul
Lenliquivation . ) lieber die Verlafsenschaft der ver¬

storbenen Apotheker Philipp Hcimberger ' s Wittwe da¬

hier haben wir Gant erkannt , und wird Tagfahrt zum Rich -

tiqstellungs - und VorzugSverfahren auf
Freitag , den 22 . Mai d . I . ,

früh 8 Uhr ,
auberaumt . .

Wer nun aus was immer für einem Grunde einen

Anspruch an diesen Schuldner zu machen hat , hat solchen
in genannter Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses
von der Masse , schriftlich oder mündlich , persönlich oder

durch gehörig Bevollmächtigte dahier anzumelden , die etwai¬

gen Vorzugs - oder Unterpfands - Rechte zu bezeichnen , nnd

zugleich die ihm zu Gebote stehenden Beweise sowohl hin¬
sichtlich der Richtigkeit , als auch wegen des Vorzugsrechts
der Forderung anzutreten .

Auch wird an diesem Tage ein Borg - oder Nachlapver -

gleich versucht , dann ein Maffepfleger und ein Gläubi¬

gerausschuß ernannt , und sollen hinsichtlich der beiden letze
ten Punkte und hinsichtlich eines etwaigen Borgvergleichs d >-

Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen be ;-

tretend angesehen werden .
Tauberbischofsheim , den 2 . Mai 1840 .

Großh . bad . Bezirksamt .
Reff .

( 1864 .3) Nr . 10762 . Staufen . ( Schuldenli¬

quid a t i o n .) Gegen Johann Michael Löffler , Taglöh¬
ner von Ballrechten , haben wir Gant erkannt , und zum
Richtigstellungs - und VorzugSverfahren Tagfahrt auf

Freitag , den 29 . Mai d . I .,
früh 8 Uhr ,

angeordnet , wobei alle diejenigen , welche , aus was im¬

mer für einem Grunde , Ansprüche an die Gantmaffe erheben
wollen , solche in der angesetzten Tagfahct , bei Vermeidung
des Ausschlusses von der Gant , persönlich oder durch ge¬
hörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden
und unter gleichzeitiger Vorlage der Beweisurknnden oder

Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln ihre et¬

waigen Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen
haben .

Dabei verbindet man die Anzeige , daß bei dieser Tagfahrt
ein Maffepfleger und Gläubigcrausschuß ernannt , Borg - und

Nachlaßvergleiche versucht werden , mit dem Beisatz , daß ,
in Bezug auf Borgvergleiche nnd Ernennung des Masse¬
pflegers und Gläubigerausschuffes , die Nichterscheinenden als
der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen werden .

Staufen , den 28 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Leiber .
( 1824 .2) Nr . 5643 . Ettlingen . ( S ch u l d e n l i q u i-

Ettlingen , den 22 . Avril 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Sieb .
( 1871 . 1 ' Nr . 6615 . Baven . ( Sckuldenliqui -

d a ! i o n .) Gegen den Nachlaß der Mathias Daub ' s
Witwe von Badenscheuern ist Gant erkannt , und Tagsahrt
zum oltchtigsteUungs - und VorzugSverfahren auf

Freitag , den 29 . Mai d . I - ,
Vormittags 9 Uhr ,

auf diesseitiger Amtokanzlei angeordnet .
Es werden daher alle diejenigen , welche , aus was immer

für einem Grunde Ansprüche an die Masse machen wollen ,
aufgesordert , solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Ver¬

meidung des Ausschlusses von der Gant , persönlich oder

durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich an¬

zumelden , und zugleich die etwaigen Borzugs - oder liiiter -

psaursrechte zu bezeichnen , die geltend gemacht werden
wollen , mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden ,
oder Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

In derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und Gläu¬

bigerausschuß eruaunt , ein Borg - und Nachlaßvergleich
versucht werden , und sollen , in Bezug auf Borgvergleicke
und Ernennung des Massepflegers und Gläubigerausschuffes ,
die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen

angesehen werden ,
den 29 . April 1840 .

Großh . bad . Bezirksamt ,
v . Uria .

vllt . Daut h .
( 1897 .3) N - . 7927 . W i e s l o ch. ( Schuldenli¬

quid atton . ) lieber die Verlasscnschaft des Gnrspäch -
ters Johann Friedrich Ries von Eichtersheim haben wir
Gant erkannt , und wird Tagsahrt zum Richtigstellnngs -
und VorzugSverfahren auf

Donnerstag , den 27 . Juni d . I .,
Morgens 8 Uhr ,

anberaumt . Wer nun aus was immer für einem Grunde
einen Anspruch an diesen Schuldner zu machen hat , hat sol¬
chen in genannter Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses
von der Masse , schriftlich oder mündlich , persönlich oder durch
gehörig Bevollmächtigte dahier anzumelden , die etwaigen Vor¬

zugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , und zugleich die

ihm zu Gebote stehenden Beweise sowohl hinsichtlich der

Richtigkeit , als auch wegen des Vorzugsrechts der Forderung
anzutreien .

Auch wird an diesem Tage ein Nachlaß - Vergleich
«ersucht , dann ein Maffepfleger und ein Gläubigeraus¬
schuß ernannt , und sollen hinsichtlich der beiden letzten Punkte
nnd hinsichtlich des Borgvergleichs die NichterscheinenLe » als
der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen werden .

Wiesloch , den 28 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

K . F a b e r .
( 1904 . 1 ) Nr . 1479 . Meßkirch . ( Schulden ! ! -

q u i d a t i o n . ) Ueber den Nachlaß des Hammerschmied 's

Joseph Widmann von Langenharrt , der sich seit meh¬
reren Jahren in Stetten , großh . bad . Bezirksamt Lörrach ,
aufgehalten , ist Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtig¬
stellungs - nnd VorzugSverfahren auf

Mittwoch , den 3 . Juni d . I -,
Morgens 8 Uhr ,

angeordnet , in welcher alle , welche aus was immer für
einem Grunde Ansprüche au die Gantmasse machen wollen ,
solche bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte schriftlich oder
mündlich anzumelden , und zugleich die etwaigen Borzugs¬
oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen haben , mir gleichzeitiger
Vorlegung der Beweisurkunden oder Antretung res Beweises
mit andern Beweismitteln .

Meßkirch , den 30 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

M e ß m e r .
( 1877 .3 ) Nr . 6501 . Karlsruhe . ( Vorladung

und Fahndung .) Gottlieb Barth von Büchig , Sol¬
dat bei 'm großh . 2ten Infanterieregiment dahier , hat sich
am 9. d . M . unerlaubter Weise aus der Garnison Durlach
entfernt , und ist bis jetzt nicht zurückgekehrt .

Derselbe wird daher aufgefordert , sich
innerhalv 6 Wochen

zu stellen und wegen seines Austritts zu verantworten ,
widrigenfalls gegen ihn nach den bestehenden Gesetzen ver¬

fahre » werden wird .
Zum Behuf der Fahndung auf denselben , wird zugleich

dessen Signalement hierunten beigefügt .
Signalement .

Alter : 23 Jahre ,
Größe : 5 ' 6 " 3 " ',
Körperbau : stark ,
Gesichtsfarbe : blaß ,
Augen : blau ,
Haare : blond ,
Nase : klein .

Karlsruhe , den 15 . April 1840 .
Großh . bad . Landamt .

v . Fischer .
( >893 . 3) Nr . 7378 . I . Sen . Breiten . ( Scheide¬

brief . ) Auf erhobene Ehescheidungsklage der Ehristian
Nuber ' schen Ehefrau von Spranrhal gegen ihren Ehe¬
mann Ehristian Nuber . wegen Verschollenheit , und die

hierauf gepflogenen Verhandlungen , wird die Christian
Nuber ' sche Ehefrau des EhebandeS mit ihrem Ehemann

dation . ) Gegen Martin Raboldjg . von Völkersbach ist Christian Nuber für entbunden erklärt , mit dem Beifügen ,

daß derselben jedoch nicht anders , als nach vorgelegter kirch¬
licher , der landesherrlichen Ehcordnung gemäß gesuchter und
erlangter Vergönnung , sich anderweit zu verheirathen er¬
laubt seh . Dieser Scheidebrief wird jedoch nicht ergangen
angesehen , und ist wirkungslos , wenn nicht die klagende
Ehefrau

binnen 2 Monaten
vom Tage der Rechtskraft desselben bei dem Pfarramte sich
einfinden , den Gegentheil vorrufen , und diese Scheidungs -
erlaubniß in ras Kirchenbuch eintragen lassen wird .

Dessen zur Urkunde ist gegenwärtiger Scheidebrief von
Oberpvlizei wegen ausgefertigt , und mit dem größer » Ge -
richrsinsiegel versehen worden .

Verordnet , Rastatt , den 4 . August 1837 .
Bei großh . bad . Hofgericht des Mittelrheiukreises .

s . B e u st.
( I - . 8 .) Haa ß .

Aus großh . badischer Hofgerichtsver -
ordiiiing .

S ch a ch l e i t e r .
Nr . 8997 .

Vorstehender Scheidbrief wird hiermit öffentlich verkündet ,
weil der beklagte Ehemann für verschollen erklärt ist , und
dessen Aufenthaltsort inzwischen nicht hat ausgemittelt wer¬
den können .

Breiten , den 16 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Dietz .
in Iltlem

Pfeiffer .
( 1793 . 2 ) Stuttgart . ( Bekannt¬

em a ch u n g einesFabrikgeschäfts Pa¬
te n t i s i r r e r g e p r ä g t e r M e t a l l b uch -
staben .) Als vorläufige Anzeige meiner neu

erfundenen , geprägten Paicntnietallbuchsiabeu , worauf mir
von Sr . Majestät dem Könige von Württemberg durch aller¬
höchste Entschließung vom 15 . Januar d . I . ein Erfindungs -
Patent mir sechsjähriger Dauer allergnädigst verliehen wurde ,
mache ich hiermit einem verehrlichen Publikum im In - und
Auslande bekannt , daß ich für eigene Rechnung und Ver¬
bindlichkeit mein Fabrikgcschäst bis zum 1. Juni d . I . förm¬
lich eröffnen und zugleich Zirkuläre , genaue Verzeichnisse
aller Schriftgattungen , nebst Preiscouranteu und Muster¬
karten ausgeven werde .

Meine Fabrikcinrichtung ist so getroffen , daß ich i » allen
Karakteren (bis jetzt bekannter Schriften ) , die Buchstaben ,
Nummern ic . in jeder beliebigen Größe von Zoll bis
zu 2 Fuß Höhe , und auf Verlangen noch größer , im Feuer
vergoldet , im Feuer versilbert , plattirt , bronzirt und in den
lebhaftesten Farben lackirt zu liefern im Stande bin .

Meine geprägten Metallbnchstabcn übcrtreffen bei Weitem
alle bis jetzt in London , in Paris , in Frankfurt a . M . ic .
erschienenen gegossenen Bronzebuchstabcn und zeichne » sich
durch nachstehende Vorzüge besonders aus :

1 ) Durch die Neuheit des Geschmacks und durch die Rein¬
heit und Gleichheit ihres Schnittes ;

2) durch ihre Schönl/eir und dauerhafte Güte ;
3 ) durch ihr « ausserordentlich deuiliche Lesbarkeit , da solche

sogar durch den Rester der Lichtstrahlen , bei gestirntem
Himmel und bei der geringsten Straßenbeleuchtung ,
sehr deutlich zu lesen sind , und zuletzt

4 ) durch ihre ausserordeniliche Wohlfeilheit , da die bisher
bekannten Buchstaben , welche durch die mcinigen gänz¬
lich in den Schatten gestellt werden , noch um 100 bis
150 Prozent rheurer zu stehen kommen , als die
meinigen .

Meine Buchstaben eignen sich zur Bezeichnung von öffent¬
lichen Gebäuden , Gasthöfen , Handlungofirmas , so wie zu
allen Arten Aushängeschildern , Adressen , Straßen - , Haus¬
nummern und Epitaphien . Sie sind überall leicht anzu -
bringe » und zu befestigen .

Ich schmeichle mir mit der angenehmen Hoffnung , daß
mein Fabrikat im In - und Auslande glanzen nnd allgemeines
Wohlgefallen erregen und Aufnahme finden wird .

Stuttgart , im April 1840 .
Andreas Schneider .

( 1910 .3) Nr . 7908 . K e n z i n g e n . (Vorladung .)
Gegen den Handelsmann Peter Kaiser von hier ist von
einigen Gläubigern dahier vorgetragen worden , daß solcher
vor einigen Wochen sich heimlich von Hause entfernt habe
mit Hinterlassung eines Schuldeiistaiides , der sein Vermögen
bedeutend überschreitet , was zur Genüge hccvorgche ans der
in Folge seiner Flucht veranstalteten Schulden - und Ver -

mögensanfnahme , welche eine Ueberschutdung von mehreren
1000 st . nachweist . Es wurde mit dieser Anzeige die Bitte
verbunden , gegen Peter Kaiser das Gantversahren cinzu -
leiten .

Da derselbe eine » Bevollmächtigten , der seine Angelcgen -

heilen besorge , nicht namhaft gemacht hat und sein Aufent¬
haltsort diesseits unbekannt ist , so wird er andurch aufge¬
sordert ,

Dienstag , den 16 . Juni d . I .,
früh 8 Uhr ,

in diesseitiger Gcrichtskanzlei auf diesen Vortrag sich ver¬
nehmen zu lassen , in Person oder durch einen gehörig Be¬
vollmächtigten , und seine gegen ihn ausgetretenen Gläubiger
zu decken oder mittelst Vorlegung eines belegten nnd glaub¬
haften Verzeichnisses seines Vermögens und seiner Schul¬
den , seine Zahlungsfähigkeit nachzuweisen , andernfalls sofort
die Gant gegen ihn eröffnet würde .

Verfügt , Kenzingen , den 22 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Lang .
vlll . Klipfel .

( >930 . 2 ) Nr . 5017 . Werth ei in . ( Aufforde¬
rung .) Die Gebrüder Elias und Jonas Hank von Hund¬
heim haben sich im Jahr 1830 von Haus entfernt , ohne
daß bis jetzt auch nur die geringste Nachricht über ihren der -

maligen Aufenthalt cingelangt wäre .
Dieselben werden daher aufgefordert , sich zur Empfang¬

nahme ihres unter Kuratel stehenden , 245 fl . resp . 236 ff.
44 kr. betragenden Vermögens

binnen Jahresfrist
um so gewisser zu melden , als ansonst sie , auf weitere » An¬

trag der Verwandten , für verschollen erklärt , uzid das Ver¬
mögen denselben , gegen Kauiionsleistung , in fürsorglichen
Besitz ausgeliesert werden soll .

Wertheim , den 14 . April 1840 .
Großh . bad . Stadt - nnd Landanit .

Gärtner .
vllt . G ch w a b .

Druck und Berlag von C . Macklot , Waldstraße Nr . 10.
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